_¢ Zweckverband
Q %Lnﬂf .o Mittelhessische
Abwasserwerke

Unterm Bornrain 4, 35091 Codlbe

Eingangsvermerk :

Antrags - Nr.:

Entwasserungsantrag

Fir die nachstehend beschriebene Grundstiicksentwasserungsanlage wird der Anschluss an die 6ffentliche

Abwasseranlage beantragt.
HINWEIS:

Die Antragstellung unterliegt stets den Bestimmungen der zum Zeitpunkt der Genehmigung aktuell gliltigen Entwédsserungssatzung!

1. Grundstuckseigentimer oder Erbbauberechtigter laut Grundbuch

Name, Vorname Telefon Mobiltelefon
Stralle, Hausnummer Fax

Postleitzahl, Ort E - Mail

2. Bauvorhaben

Bezeichnung des Vorhabens nach Art und Nutzung (z.B. Einfamilienhaus)

3. Baug rundstuck (anzuschlieRendes Grundstiick)

Gemeinde / Stadt Ortsteil

Stralle Hausnummer

Gemarkung Flur Flurstlick

4. Art des einzuleitenden Abwassers

|:| hausliches Abwasser

|:| Niederschlagswasser

|:| Gewerbe- / Industrieabwasser

anfallende Menge |:| I/ sec

Temperatur |:| °C

|:|I/sec

Spitzenanfall

pH-Wert [ |

Abwasservorbehandlung ist entsprechend bei-
liegenden Planen und Erlauterungen vorgesehen

Kondensat aus Brennwertanlagen

anfallende Menge |:| I/ Tag

Abwasser aussergewdhnlicher Art (z.B. von Benzin-, Fett-, Heizolabscheider, Heizolsperren, usw.)

| L

| anfallende Menge |:| |/ sec

HINWEIS: Drainagenanschluss ist grundsatzlich unzulassig! § 7 (6) Entwasserungssatzung
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5. Beseitigung des Niederschlagswasser

[ ] Einleitung in die éffentliche Abwassersammelleitung

Name des Vorfluters:

Niederschlagswasser wird unmittelbar in den
Vorfluter eingeleitet |

Art der Versickerung:
Niederschlagswasser wird versickert |

Niederschlagswasser wird in einer Zisterne | Nutzung als Brauchwasser
mit Uberlauf gesammelt

O]

Angaben gemaR § 25 Abs. 2 der Entwasserungssatzung des ZMA.
Um Beachtung wird gebeten!

Nutzung als Gartenbewasserung

Anschluss des Uberlaufs an éffentliche
Abwassersammelleitung

Grole der Zisterne B}
Anschluss des Uberlaufs an Vorfluter

[ Jme
Name des Vorfluters:

S (I I R

I:l Das Vorhaben liegt innerhalb des raumlichen Geltungsbereichs des in Kraft getretenen
Bebauungsplans:

Nummer und Bezeichnung des Bebauungsplans

Die Festsetzungen des o0.g. Bebauungsplans werden eingehalten: [ | Ja [ ] Nein

6. Unterschriften

Die Grundsticksentwasserungsanlage wurde entsprechend der im Land Hessen gultigen
Technischen Baubestimmungen und der Bestimmungen der DIN EN 12056, DIN EN 752,
sowie DIN 1986 geplant und wird dementsprechend ausgefuhrt.

Stempel/Unterschrift Entwurfsverfasser Ort / Datum

Kostenuibernahmeerklarung der tatsachlich entstandenen Herstellungskosten zzgl. einer
Verwaltungskostenpauschale gemal3 der Entwasserungssatzung.

Unterschrift Grundstiickseigentiimer / Erbbauberechtigter Ort / Datum

Hinweis: Der Antrag kann nur bei vollstandigem Vorliegen aller Antragsunterlagen sowie der zu
leistenden Unterschriften bearbeitet werden!

Folgende Anlagen sind mit diesem Entwasserungsantrag 1-fach einzureichen;
(eine geprifte Ausfertigung erhalten Sie mit der Entwasserungsgenehmigung zurtick):

Lageplan mind. 1 : 500, mit Angabe von ...

Langsschnitt mind. 1 : 100, mit Angabe von ...

Grundriss mind. 1 : 100, mit Angabe von ...

Freiflachenplan, Mafistab 1 : 200

Baubeschreibung, formlos

Berechnung der anfallenden Schmutzwasser- und Niederschlagswassermenge
Beschreibung des Gewerbebetriebes (falls Gewerbebetrieb)

Uberflutungsnachweis gem. DIN 1986-100 bei abflusswirksamer Flache grofer 800 m?

e  Nachweis des Eigentums (Kopie des Grundbuchauszuges oder Kaufvertrages)

e  Einvernehmen der Gemeinde bei Nichteinhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplans ...

Erlauterungen dazu sh. Beschreibung der erforderlichen Unterlagen
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Textfeld
Kostenübernahmeerklärung der tatsächlich entstandenen Herstellungskosten zzgl. einer Verwaltungskostenpauschale gemäß der Entwässerungssatzung. 


Beschreibungqg der erforderlichen Unterlagen

Anlagen zum Entwasserungsantrag in 1-facher Ausfertigung:

X

Lageplan mindestens im Maf3stab 1:500 mit eingetragenem Bauvorhaben, Grundstlicksgré3e und
Bezeichnung, Strale, Hausnummer, Bauflucht, Himmelsrichtung, Nachbargrundstiicken, vorhandene
offentliche Schmutz- und Regenwasserkanalen mit Kontrollschachten sowie Angabe von Material,
Nennweite, Gefalle, Deckeloberkante, Sohle, Flielrichtung der Kanale.

Langsschnitt mindestens im Malstab 1:100 durch das Gebaude bis zum Strallenkanal mit den ein-
getragenen Entwasserungsleitungen und Entliiftungsleitungen (samtliche Eintragungen auf NN oder
Sohle des offentlichen Kanals an den angeschlossen werden soll, bezogen) sowie Darstellung der
Ruckstauebene.

Grundriss des Kellergeschosses und der Gibrigen Geschosse. Einzutragen sind vorhandene und ge-
plante Entwasserungsleitungen mit Einladufen Waschbecken, WC, Splle, Bodenablauf, Spilmaschine,
Waschmaschine, Angabe der lichten Weiten und des Herstellungsmaterials; ebenso die Entliftung
der Leitung, Revisionsschacht oder Reinigungsrohr und die Lage etwaiger Absperrschieber oder
Rickstauverschlisse sowie Zisternen, Rigolen 0.8. Bestand und Planung missen deutlich erkennbar
farblich unterschieden dargestellt werden.

Freiflachenplan mit Angabe der FlachengréRen, Grundrissplane aller Geschosse und Dachaufsicht
sowie ein Hohenplan des Grundstiicks

Beschreibung (formlos) der auf dem Grundstlick geplanten Anlage mit Angabe der GréRRe und Art
der befestigten Flachen und der voraussichtlich anfallenden Abwassermengen.

Abwasserberechnung fiir Regenwasser gem. DIN 1986-100: 2016-12 bezogen auf jeden geplan-
ten Anschluss an die offentliche Kanalisation mit folgenden Parametern:
- Regendauer gem. DWA A 118, Tab. 4
(je nach Gelandeneigung und Befestigungsgrad)
- Jahrlichkeit T=2 a

Abwasserberechnung fiir Schmutzwasser gem. DIN 1986-100: 2016-12 bezogen auf jeden ge-

planten Anschluss an die 6ffentliche Kanalisation mit folgenden Parametern:

- Anschlusswerte DU (in I/s) aus Tabelle 6 der DIN 1986-100: 2016-12

- Sollte das Ergebnis kleiner als der groRte Einzelwert (DU) der Sanitarobjekte sein, so ist dieser
als Grundlage fir die Bemessung der Grundleitung zu wahlen.

- Ist eine Hebeanlage erforderlich, so ist der Pumpenférderstrom der Anlage in der Berechnung der
anfallenden Schmutzwassermenge zusétzlich zu berlcksichtigen.

Bemessung Riickhaltevolumen von Bewirtschaftungsanlagen wie z.B. Zisternen, Versickerungs-
anlagen, Mulden-Rigolen, Griindacher etc. bei Herstellung von Gebauden, Gebaudeerweiterungen,
Nebenanlagen oder sonstigen Flachen mit einer Grundflache von > 50 m2.
- Ermittlung Retentionsvolumen nach DWA-A 117, ,Einfaches Verfahren®
- Jahrlichkeit T ist bei der Unteren Wasserbehérde zu erfragen

Ansprechpartner ist Herr Dinh An Tran, Telefon: 06421 405-1435;

E-Mail: TranD@marburg-biedenkopf.de
- Drosselabfluss = 10 I/s*ha

Planung einer Versickerungsanlage oder Direkteinleitung in ein Gewasser
- Indiesem Fall ist die Untere Wasserbehorde beim Landkreis zustandig
Ansprechpartner ist Herr Dinh An Tran, Telefon: 06421 405-1435;
E-Mail: TranD@marburg-biedenkopf.de
- Bau- und Nachbarrecht sind zu beachten

Beschreibung des Gewerbebetriebes, dessen Abwasser in das Kanalnetz eingeleitet werden sollen
mit Angabe der Art, Menge und Anfallstelle.
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] Uberflutungsnachweis gem. DIN 1986-100 ist bei Grundstiicken mit einer abflusswirksamen Flache
(Dach- und befestigte Flachen auRerhalb des Gebaudes) groRer 800 m? zu fuhren. Daflr ist in der
Regel ein 30-jahriges Regenereignis mallgebend.

Der Nachweis muss eindeutig feststellen, ob der Einstau auf dem Grundstuick als schadlos Uberflutbar
oder nicht schadlos Uberflutbar anzusehen ist. Geeignete Malinahmen sind bei Bedarf planerisch auf-
zuzeigen.

Sollte das Verhaltnis der Gebaudeflachen zur gesamten befestigten Flache des Grundstlicks
Abach/Ages > 70 % sein, so ist der Uberflutungsnachweis mit dem 100-jahrigen Regen zu ermitteln.

X Nachweis des Eigentums (Kopie des Grundbuchauszuges oder Kaufvertrages)

] Einvernehmen der Gemeinde bei Nichteinhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplans
Sofern den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht entsprochen wird, ist das Einvernehmen der
Kommune einzuholen und dem ZMA vorzulegen.

Wir weisen darauf hin, dass der Antrag erst abschlieBend bearbeitet werden kann, wenn er vollstandig
vorliegt.
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Info fiuir Grundstiicksentwasserungseinrichtungen

Schutz gegen Rickstau

Um sich vor Uberfluteten Keller- oder Wohnraumen schiitzen zu kénnen, méchten wir Sie mit diesem Merkblatt
informieren.

In der derzeit gultigen Entwasserungssatzung des Zweckverbandes Mittelhessische Abwasserwerke steht un-
ter Grundstucksentwasserungsanlagen:

§ 5(2) Gegen den Riickstau des Abwassers aus Abwasseranlagen hat sich jeder Grundstiickeigentii-

mer selbst zu schiitzen.

Die DIN 1986-100, Abschnitt 13 geht ausfiihrlich auf dieses Problem ein:

1.

Ruckstau ist in Misch- und Regenwasserkanalen der kommunalen Abwasseranlagen in Abhangigkeit von
den Entwurfsgrundlagen (Uberlastungshaufigkeit) planmaRig vorgesehen und kann auRerdem in der 6f-
fentlichen Kanalisation auch im laufenden Betrieb nicht dauerhaft vermieden werden. Angeschlossene
Grundstucksentwasserungsanlagen sind daher wirkungsvoll und dauerhaft gegen schadliche Folgen von
Rickstau durch eine sachgemale Installation sowie den bestimmungsgemaflen Betrieb der in den Ab-
schnitten 13.2 und 13.3 genannten Anlagen und regelmafige Wartung zu sichern.

Die maRRgebende Riickstauebene (siehe DIN 4045) wird von der ortlichen Behérde (Ortssatzung) festge-
legt. Sofern von der zustandigen Behdrde die Rickstauebene nicht festgelegt worden ist, gilt als Riick-
stauebene die Hohe der StraBenoberkante + 10-15 cm an der Anschlussstelle.

Ablaufstellen fir Schmutzwasser, deren Ruhewasserspiegel im Geruchverschluss unterhalb der Rick-
stauebene liegt, sind gegen Rickstau zu sichern.

Ablaufstellen fur Niederschlagswasser, bei denen die Oberkante des Einlaufrostes unterhalb der Rlck-
stauebene liegt, sind gegen Rickstau zu sichern.

Niederschlagswasser von Flachen unterhalb der Rickstauebene darf der 6ffentlichen Kanalisation nur
Uber eine automatisch arbeitende Hebeanlage riickstaufrei (Heben Uber die Rickstauebene, Riickstau-
schleife) zugefiihrt werden.

Niederschlagswasser kleiner Flachen von Kellerniedergangen, Garageneinfahrten und dergleichen kann
versickert werden. Falls dies nicht mdglich ist, diirfen jedoch solche Flachen bei Vorhandensein natirli-
chen Gefallen iber Riickstauverschliisse nach DIN 1997 oder DIN 19 578 entwassert werden, wenn ge-
eignete MalRnahmen, z. B. Schwellen bei Kellereingdngen oder Regenauffangrinnen bei tiefliegenden Ga-
rageneinfahrten, ein Uberfluten der tiefiegenden Raume durch Regenwasser verhindern, solange der
Ruckstauverschluss geschlossen ist.

Schmutzwasser, das unterhalb der Riickstauebene anfallt, ist der 6ffentlichen Kanalisation Uber eine au-
tomatisch arbeitende Abwasserhebeanlage rlckstaufrei (Heben Uber die Rickstauebene, Rickstau-
schleife) zuzufiihren; abweichend davon darf bei Vorhandensein natirlichen Gefélles und flir Rdume in
Bereichen untergeordneter Nutzung

- Schmutzwasser aus Toilettenanlagen oder Urinalanlagen (fakalienhaltiges Abwasser) Uber Rick-
stauverschlisse nach DIN 19 578 abgeleitet werden, wenn der Benutzerkreis der Anlagen klein ist
(wie z. B. bei Einfamilienhausern, auch mit Einliegerwohnung) und ihm ein WC oberhalb der Riick-
stauebene zur Verfligung steht,

- Schmutzwasser ohne Anteile aus Toiletten- oder Urinalanlagen (fakalienfreies Abwasser) Uber
Ruckstauverschlisse nach DIN 1997 oder DIN 19 578 abgeleitet werden, wenn bei Rickstau auf
die Benutzung der Ablaufstellen verzichtet werden kann.

Die Druckleitung der Abwasserhebeanlage muss mit ihrer Sohle iber die Riickstauebene geflihrt werden.
Abweichungen hiervon sind nur in Abstimmung mit der zustéandigen Bauaufsichtsbehdrde mdglich.

An die Druckleitung dirfen keine Entwasserungsgegenstande angeschlossen werden.

Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen durfen nicht an Schmutzwasserfallleitungen angeschlossen
werden.
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6. Ruckstauverschlisse nach DIN 1997 und DIN 19 578 sind so einzubauen, dass sie jederzeit leicht zu-
ganglich sind. Schilder mit Hinweisen fir die Bedienung sind in unmittelbarer Nahe und deutlich sichtbar

anzubringen.

Merkblatt fiir Riickstau bei Grundstiicksentwasserungseinrichtungen

Ohne Ruckstausicherung
gefahrdeter Bereich

- Abwassar
- Regenwassan/Mischwvasser

10-15cm | RUckstauebene

Sinkkasten

Bodanablauf

ZMA
Schachtbauwerk

1
| Rickstausicherung

ZMA
Sammellsitung

Diese beiden Ausziige aus Satzung und DIN-Norm lassen also klar erkennen, dass Riickstauverschluss und
Hebeanlage vom Gesetz- bzw. Satzungsgeber zwingend vorgeschrieben sind.

Weitere Informationen zu Ruckstauverschlissen und Abwasserhebeanlagen erhalten Sie von lhrem Architek-
ten und im Fachhandel.

Zur Planung lhrer Grundsticksentwasserung empfehlen wir dringend die Einschaltung eines Architekten oder
Tiefbauingenieurs.
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Entwasserungsvarianten

Entwéasserung im Trennsystem

Entliiftung
Grundstlicksgrenze
Kontrolldffnun:
Falleitung Regenwasser
Kombi-Kontrollschacht Zisterne
Schmutz- & Regenwasser Regenwasser
Riickstauebene Gehweg
— TS e Strale msmnmansmnnn IO
PR H
Y H
T g T H ; D Grundleitung
. s H s Regenwasser
Anschlussleitung é é H :
ZMA ~Regenwasser | H H T
Sammelleitung fiir H H
Regenwasser H H .
H H Grundleitung
H H Schmutzwasser
ZMA ) H H
Sammelleitung fiir Anschlussleitung TIITT T
Schmutzwasser Schmutzwasser

Anschlussleitungen

\ Riickstauverschluss /
umpe

Entwéasserung im Mischsystem

Grundstlicksentwasserungsanlagen

Entliftung
Grundstlicksgrenze
Kontroll6ffnun:
Falleitung Regenwasser
Kontrollschacht Kontrollschacht
. Schmutzwasser Regenwasser
Ruckstauebenj Gehweg
e T T T R Strake — - : gemsmamsmans TTITTTT
T4 e T, 1 H D N Grundleitung
H ! [ Regenwasser
H H Grundleitung
H H Schmutzwasser
Sammeflz\gﬁung i Anschlussleitung Eamamansvanananan
" Mischwasser .
Mischwasser Riickstauverschluss /
Pumpe

Anschlussleitung

Grundstlicksentwésserungsanlagen

Zustandigkeiten und Kostentrager

Grundstiicks- . .
entwisserungsanlagen Anschlussleitungen Sammelleitungen
Eigentum Privat Privat Verband
Betrieb Privat Verband Verband
Herstellung / .
Unterhaltung Privat Verband Verband
Kosten Privat Privat Verband




Skizze zur Brauchwasserversorgung

ZU’eitung
S9enwasser
\

ungemessene Entnahme
fir Gartenbewéasserung
R ——

_

gemessene Entnahme als Brauchwasser
(z.B. Toilette, Waschmaschine, etc.)

R s H I
f I I \\
l
—_— : { ] | =1
) ) f S
Nachspeisung / Frischwasserzulauf )
(falls vorhanden) /O OK max. Wasserspiegel
einzuhaltender __— B
Mindestabstand
Zeichenerklarung: Zisterne
g privater Wasserzéhler M

Trennsystem - Hausanschlussschacht (nach DIN 4034)

- mit 2 Rohrleitungen
- Regenwasseroffnung
- Schmutzwasserdéffnung (mit Kamera befahrbar)
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BEGRENZUNG VON REGENWASSEREINLEITUNGEN BEI BAUVORHABEN IM
VERBANDSGEBIET DES ZWECKVERBANDES MITTELHESSISCHE ABWASSERWERKE (ZMA)
Veranlassung und Ziel

Mit der wachsenden und sich zunehmend verdichtenden Stadt nimmt die Bodenversiegelung durch Neubau,
Nachverdichtung und Umnutzung zu. Das Regenwasser von versiegelten Flachen flieBt schneller ab, der
Oberflachenabfluss nimmt weiter zu. Weniger Wasser steht fiir Versickerung und Verdunstung und damit zur
Kuhlung der Stadt zur Verfigung. Bei starken Regenfallen kann die Kanalisation die Wassermassen nicht mehr
fassen und es kommt zu Uberflutungen im stadtischen Raum. Auch die Oberflichengewdsser im Landkreis
Marburg-Biedenkopf sind bereits teilweise hydraulisch aus- beziehungsweise (iberlastet. An zahlreichen

Gewassern kénnte es somit bei Starkregen zu Uberschwemmungen mit relevanten Folgeschaden kommen.

Nicht nur die Menge stellt bei Starkregen ein Problem dar. Das abflieBende Regenwasser tragt von StraBen
und anderen versiegelten Flachen Schad- und Nahrstoffe ins Gewasser. Im Bereich des Mischsystems, wo
Schmutz- und Regenwasser in einer Leitung zum Klarwerk transportiert werden, kommt es dazu, dass das
System bei Starkregen uberlduft und mit Regenwasser verdiinntes Schmutzwasser in die Gewasser gelangt.
Dies hat gravierende Folgen fiir die Gewasser, die zum Beispiel im massenhaften Sterben von Fischen sichtbar

werden. Vor dem Hintergrund des Klimawandels ist eine Zunahme von Starkregen wahrscheinlich.

Damit es nicht zu einer Zunahme von Schadenspotenzialen, weiteren Beeintrachtigungen fir die Gewdsser
und erhohten klimatischen Belastungen fir die Birger*innen kommt, ist eine Neuausrichtung des
Regenwassermanagements von der reinen Ableitung hin zu einer Bewirtschaftung auf dem Grundstiick
notwendig. Dazu stehen eine Vielzahl von Verfahren zur Verdunstung, Nutzung, Versickerung und
Speicherung des Regenabflusses zur Verfiigung. Die Ableitung des Regenwassers ist auf ein natiirliches MaB
zu begrenzen. Dies gilt fiir Vorhaben gemiB §& 29 (1) Baugesetzbuch (Errichtung, Anderung oder

Nutzungsanderung von baulichen Anlagen).

Diese Neuausrichtung konkretisiert die aktuellen umweltpolitischen und -strategischen Ziele der dezentralen
Regenwasserbewirtschaftung. Mit Begrenzung der Regenwassereinleitungen werden die wasserrechtlichen

Vorgaben in die Praxis implementiert sowie die Zielsetzung der Wasserrahmenrichtlinie unterstiitzt.

Wasserrechtliche Grundlagen

Nach 8 5 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (WHG) ist jede Person bei MaBnahmen, mit denen
Einwirkungen auf ein Gewdsser verbunden sein koénnen, verpflichtet, nachteilige Veranderungen der
Gewassereigenschaften zu vermeiden, die Leistungsfahigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten sowie eine
VergroBerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden.

Die Gewasser sind nachhaltig zu bewirtschaften, unter anderem mit dem Ziel, méglichen Folgen des
Klimawandels vorzubeugen sowie an oberirdischen Gewdssern so weit wie méglich natiirliche und schadlose
Abflussverhaltnisse zu gewahrleisten und insbesondere durch Riickhaltung des Wassers in der Flache der

Entstehung von nachteiligen Hochwasserfolgen vorzubeugen (vergleiche 8 6 Abs. 1 Nr. 5 und 6 WHG).

Regenwasser, welches aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flachen gesammelt abflieBt, ist

Abwasser (8 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WHG) und muss so beseitigt werden, dass das Wohl der Allgemeinheit
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nicht beeintrachtigt wird (8 55 Abs. 1 Satz 1 WHG). Gemal § 27 WHG ist firr oberirdische Gewasser der gute
chemische und 6kologische Zustand beziehungsweise das gute 6kologische Potential zu erreichen. Eine
Verschlechterung ist zu vermeiden. Fiir die Regenwasserbewirtschaftung ist in Abhangigkeit der Belastung
des Regenwassers die Versickerung des Regenwassers iiber die belebte Bodenzone anzustreben. Eine
Erlaubnis fir das Einleiten von Abwasser in Gewadsser (Direkteinleitung) darf nur erteilt werden, wenn die
Menge und Schadlichkeit des Abwassers so geringgehalten werden, wie dies bei Einhaltung der jeweils in

Betracht kommenden Verfahren nach dem Stand der Technik méglich ist (§ 57 WHG).

Regelung zur Begrenzung von Regenwassereinleitungen

Bei einem Bauvorhaben ist die Regenwasserbewirtschaftung auf dem Grundstiick in Anlehnung an den
natirlichen Wasserhaushalt durch Verdunstung und Versickerung mittels planerischer Vorsorge sicher zu
stellen. Eine vollstdndige Bewirtschaftung des Regenwassers auf dem Grundstiick ist auch bei einer starken
Uberbauung oder Versiegelung méglich. Es liegt in der Verantwortung der Vorhabentriger*innen geeignete
MaBnahmen zur dezentralen Regenwasserbewirtschaftung zu wahlen. Im Einzugsbereich der
Mischkanalisation sind Regenwassereinleitungen weiterhin moglich, werden aber durch den ZMA

entsprechend den értlichen Gegebenheiten durch Einleitbeschrankungen begrenzt.

Im Einzugsbereich der Regen- und Mischwasserkanalisation oder bei Direkteinleitungen ist eine vollstéandige
Bewirtschaftung des Regenwassers auf dem Grundstiick zu priifen und grundséatzlich anzustreben. Ist dies
aufgrund objektiver Rahmenbedingungen nicht umsetzbar, ist eine Einleitung nur in Héhe des Abflusses
zulassig, der im quasi-natiirlichen Zustand (ohne Versiegelung) auftreten wirde.

Die max. Abflussspende (Qmax) bezogen auf die unbefestigte Grundstiicksflache (A,) wird mit 10 I/s*ha
vorgegeben.

Im Einzugsgebiet eines Gewadssers 2. Ordnung (z. B. Allna, Lahn, Wiera, Wetschaft) kann seitens der
Genehmigungsbehorden (Untere Wasserbehoérde, Regierungsprasidium) in begriindeten Ausnahmefillen die
maximale Abflussspende auf 4 I/(s*ha) begrenzt werden. Ergibt sich hieraus eine Einleitmenge von weniger
als 1 1/s, wird aufgrund der technischen Machbarkeit die Drosselvorgabe auf 1 I/s begrenzt. Die Genehmigung
zur Einleitung und gegebenenfalls Versickerung ist mit der fachgutachterlichen Begriindung bei der
Wasserbehdrde zu beantragen. Entsprechende Hinweise zum Antragsverfahren finden Sie unter https/zma-

mittelhessen.de/hausanschluss/erstanschiuss/

Diese Einleitmengen stellen den nur ausnahmsweise und maximal zuldssigen Drosselabfluss dar und sind bei
mittelbaren Einleitungen in die Kanalisation unabhdngig von der auftretenden Niederschlagsintensitat
einzuhalten. Bei Einleitungen in die Kanalisation ist eine Niederschlagswassergebiihr zu zahlen. Auskiinfte zur
Berechnung des Niederschlagswasserentgelts erteilt der ZMA.

Durch die Grundstiickseigentimer*innen ist sicherzustellen, dass Regenwasser auch bei Starkregen schadlos
auf dem Grundstiick zuriickgehalten wird und somit ein Schutz vor Uberflutung gegeben ist. Das Regenwasser
darf nicht in den StraBenraum oder in angrenzende Grundstiicke entlastet werden beziehungsweise zu
Schaden bei Dritten fihren. Fir Grundstiicke mit einer abflusswirksamen Flache von mehr als 800
Quadratmeter ist ein entsprechender Uberflutungsnachweis in Anlehnung an die technischen Regelwerke zu

fuhren.
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Datenschutzinformation nach Art. 13
DSGVO

Im Rahmen der Bestimmungen der DSGVO informieren wir Sie iber die Verarbeitung lhrer
personenbezogenen Daten im Rahmen des Entwasserungsantrages

durch

Zweckverband Mittelhessische Abwasserwerke
Unterm Bornrain 4

D-35091 Célbe

Tel.: 06421-95389-0

E-Mail: info@zma-mittelhessen.de

Unser Datenschutzbeauftragter ist:

gds — Gesellschaft fir Datenschutz Mittelhessen mbH
Auf der Appeling 8

35043 Marburg-Cappel

E-Mail: datenschutz@gdsm.de

Tel.: 06421 804 1310

Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Bearbeitung lhres Antra-
ges auf Absetzung von Abwassergebiihren.

Kategorien der bereitzustellenden Daten

Folgende personenbezogene Daten verarbeiten wir im Rahmen des Antrages:

Namensdaten (Vor- und Nachname)

Antragsnummer

Anschrift

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Behordliche Dokumente / Vertrage (z. B. Kaufvertrag, Grundbuchauszug)

Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf Grundlage einer rechtlichen Verpflichtung gem. Art.
6 Abs. 1lit. c DSGVO i.V.m. der §27 Entwasserungssatzung des Zweckverbandes Mittelhes-
sische Abwasserwerke.

Dauer der Datenspeicherung

Wir verarbeiten und speichern lhre personenbezogenen Daten - soweit erforderlich - fiir die
Dauer unserer Geschaftsbeziehung bzw. zur Erfiillung vertraglicher Zwecke. Dies betrifft
u.a. auch die Anbahnung und die Abwicklung eines Antrages. Dariiber hinaus miissen wir
Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten aufbewahren.
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Datenweitergabe und Ubermittlung in ein Drittland

Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet lhre personenbezogenen Daten an folgende Dritte zu
Uubermitteln:

e Stadt/ Gemeinde, in der das Baugrundstiick liegt
e Zweckverband Mittelhessische Wasserwerke, GieBen

Ihre Daten werden durch uns oder in unserem Auftrag ausschlieBlich in Deutschland verar-
beitet. Eine Ubermittlung in ein Drittland ist nicht beabsichtigt.

Automatisierte Entscheidungsfindung

Wir nutzen grundsatzlich keine vollautomatisierte Entscheidungsfindung gemaB Art. 22
DSGVO zur Begrindung, Erfillung oder Durchfihrung der Geschaftsbeziehung sowie fir
vorvertragliche MaBnahmen. Fiir den Fall, dass wir zukiinftig diese Verfahren in Einzelfdllen
einsetzen, werden wir Sie hieriiber gesondert informieren bzw. Ihre Einwilligung einholen,
sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.

Folgende Rechte haben Sie als Betroffene:

e Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO)

e Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO),

e Recht auf Loschung bzw. Einschrankung (Art. 18 DS-GVO) der Verarbeitung

e Recht auf Widerspruch (Art. 21 DS-GVO)

e Recht auf Widerruf (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO)

e Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehorde (Art. 77 DS-GVO),
Wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffen-
den personenbezogenen Daten gegen die DS-GVO verstoBt, besteht die Méglichkeit
einer Beschwerde bei einer Aufsichtsbehérde.
Die Kontaktdaten der fiir das Bundesland Hessen zustandigen Aufsichtsbehorde lau-
ten wie folgt: Der Hessische Beauftragte fiir Datenschutz und Informationsfreiheit,
Postfach 3163, 65021 Wiesbaden
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